
Mit dem DSi verfügt der Bund der Steuerzahler über ein eigenes fi-
nanzwissenschaftliches Institut. Aufgabe des DSi ist es, mit seinen 
Analysen, Recherchen und Berechnungen den BdSt Deutschland 
und die BdSt-Landesverbände in möglichst vielen Bereichen zu un-
terstützen.  

Schwerpunkte der Institutsarbeit im Berichtszeitraum waren im 
steuerlichen Bereich die Einkommensteuer und die Grundsteuer. 
Im haushaltspolitischen Bereich standen Untersuchungen zu Ein-
sparmöglichkeiten in den öffentlichen Haushalten sowie wesentli-
che Beiträge zum BdSt-Schwarzbuch im Vordergrund.  

Ein wichtiger steuerpolitischer Erfolg war die Ende 2022 parlamen-
tarisch besiegelte Dämpfung der kalten Progression in den Einkom-
mensteuertarifen 2023 und 2024. Hier wurden im Nachgang zur 
Sachverständigenanhörung im Finanzausschuss des Bundestages, 
an der auch das DSi teilgenommen hatte, Nachbesserungen zu-
gunsten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vorgenommen.  

DSi - Das Deutsche 
Steuerzahlerinstitut
Forschung für den BdSt  

Insbesondere wurde der Indexierungssatz für den Tarif 2023 von 
5,76 auf 7,2 Prozent angehoben. Der Indexierungssatz für den Tarif 
2024 wurde von 2,49 auf 6,3 Prozent angehoben. 
Als konsequenten nächsten Schritt setzt sich die DSi dafür ein, dass 
der Abbau der kalten Progression künftig automatisch durch einen 
„Tarif auf Rädern“ erfolgt.  

Ein konkreter Gesetzentwurf des DSi für eine entsprechende Ände-
rung des Einkommensteuergesetzes liegt bekanntlich vor.  

Dieser wurde Anfang 2023 im Bundestag parlamentarisch beraten, 
nachdem er wortgleich als Antrag der Opposition eingebracht wor-
den war. Der Verlauf der Beratungen ist online einsehbar. (www.
dip.bundestag.de/vorgang/inflationsgetriebene-kalte-progression-
verlässlich-stoppen/284442) 
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 Zu Beginn des Jahres war der Abbau der kalten Progression ein 
zentrales Thema im Monatsmagazin 2/2023 des ifo-Instituts. Dort 
konnte DSi-Leiter Warneke in einem umfangreichen Gastbeitrag 
für die Positionen des Bundes der Steuerzahler und des DSi wer-
ben. 
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ZUR DISKUSSION GESTELLT

Matthias Warneke
Abbau der kalten Progression institutionalisieren  
statt zerreden!

Die kalte Progression ermöglicht dem Fiskus in ge-
wisser Weise einen »ganz legalen Steuertrick«, um 
systematisch und weitgehend unbemerkt Steuermehr-
einnahmen zu erzielen. Insofern war es ein finanzpo-
litischer Durchbruch, als der damalige Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble im Mai 2015 ankündigte, 
die kalte Progression abbauen zu wollen. Tatsächlich ist dann erstmals im Einkommensteu-

ertarif 2016 die Inflation zugunsten der Steuerzahler 
berücksichtigt worden. Auch in den Folgejahren hat 
der Gesetzgeber den Steuertarif indexiert und da-
mit die kalte Progression regelmäßig gedämpft. Wäre 
dies nicht geschehen und hätte der Gesetzgeber im 
Zeitraum 2016 bis 2022 lediglich wie in den Vorjah-
ren den steuerlichen Grundfreibetrag erhöht, wären 
nach Schätzungen des Deutschen Steuerzahlerinsti-
tuts (DSi) Steuermehreinnahmen in der Größenord-
nung von mehr als 40 Mrd. Euro die Folge gewesen 
(Warneke 2021).

Insofern konnte es nicht überraschen, dass sich 
im Laufe des Jahres 2022 die politischen Diskussionen 
intensivierten, ob am Abbau der kalten Progression 
weiter festgehalten werden solle. Aus fiskalischer Per-
spektive ist es eben verlockend, zum »ganz legalen 
Steuertrick« der kalten Progression zurückzukehren. 
In Zeiten hoher Inflationsraten gilt das selbstverständ-
lich umso mehr, weil besonders hohe Steuermehrein-
nahmen locken.

LEISTUNGSFÄHIGKEITSPRINZIP ALS REALPRINZIP
Doch gerade jetzt gilt es, prinzipienfest zu bleiben! 
Schließlich steht bei der kalten Progression nicht 
irgendein finanzwissenschaftliches Prinzip der Be-
steuerung auf dem Spiel, sondern ein ganz zentra-
les: das Prinzip der individuellen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. 

Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip muss sich an re-
alen Werten orientieren (Seer 2019). Das liegt auf der 
Hand. Denn wenn sich beispielsweise das Einkommen inflationsbedingt verdoppelt, bedeu-tet dies selbstverständlich keine Verdopplung der wirtschaftli-chen Leistungsfähigkeit des Be-treffenden. Nur bei real steigen-den Einkommen, bei wachsen-der Leistungsfähigkeit also, lässt sich eine höhere Besteuerung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigen. 

Genau hier setzt konsequen-terweise der Abbau der kalten Pro-

gression an. Ziel dabei ist es, den Durchschnittssatz 
der Einkommensteuer für ein lediglich nominal gestie-
genes, aber real unverändertes Einkommen konstant 
zu halten. Zur mathematischen Umsetzung sind dem-
entsprechend die Tarifeckwerte sowie die Koeffizien-
ten und Konstanten der Einkommensteuer-Tarifformel 
mit der gewählten Inflationsrate zu indexieren. Im 
Ergebnis werden im Jahresvergleich konstante Real-
einkommen gleich hoch besteuert. Im Falle konstan-
ter Realeinkommen verhindert also der Abbau der 
kalten Progression einen realen Einkommensverlust 
»nach Steuern«.

Falls hingegen das Realeinkommen steigt, steigt 
die Leistungsfähigkeit und deshalb – trotz des Abbaus 
der kalten Progression – der Durchschnittssteuersatz. 
Er wächst allerdings nicht so stark, wie dies ohne den 
Abbau der kalten Progression geschehen würde. Im 
Regelfall eines stärker als die Preise wachsenden 
Nominaleinkommens stellt der Abbau der kalten 
Progression somit sicher, dass das Realeinkommen 
nach Steuern – aber durchaus auch die Einkommen- 
steuereinnahmen – ansteigen können. Somit wird  
eine prinzipientreue und faire Besteuerung ge-
währleistet. Der Fiskus verzichtet auf inflations-
bedingte Steuermehreinnahmen, partizipiert aber 
an einer real gestiegenen Leistungsfähigkeit der 
Einkommensteuerzahler. Kurzum: Der Abbau der kalten Progression und 

damit die Berücksichtigung der Inflation zugunsten 
der Steuerzahler sind ein finanzwissenschaftliches 
Gebot, um dem Realprinzip der Leistungsfähigkeit 
gerecht zu werden.

UNZULÄSSIGE STEUERMEHREINNAHMEN
Finanzwissenschaftliche Gebote stehen allerdings  
oft in einem Zielkonflikt mit politökonomischen Er-
wägungen. Das trifft auch auf das Problem der kalten 
Progression zu. Eine Tarifindexierung entsprechend 
der Inflation führt aus rein fiskalischer Sicht zweifellos 
zu geringeren Steuereinnahmen, ohne dass dies zu 
Beifallsstürmen in der Wählerschaft führt. Ein Reformverzicht, der dann Steuermehreinnah-

men und damit neue Ausgabenprogramme für Wäh-
lerzielgruppen ermöglichen würde, ist politstrategisch 
attraktiver. Insofern können Regierungskoalitionen 
schnell geneigt sein, beim Abbau der kalten Progres-
sion entsprechend zögerlich zu sein. Genau das war 
im vergangenen Jahr zu beobachten. Die 2022 be-
schlossene Tarifreform 2023/2024 war alles andere 
als ein parlamentarischer Selbstläufer wie in den 
Jahren zuvor, als auf Basis der zweijährlichen Pro-

ist wissenschaftlicher Leiter des DSi – Deutsches Steuer-zahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler.

Matthias Warneke 

ZUM INHALT

 Daneben fand auch ein Fachgespräch der Finanzpolitiker der 
CDU-Bundestagsfraktion zum Thema Abbau der kalten Progression 
statt, an dem das DSi im Frühjahr 2023 teilgenommen hat. 

 Im Mai 2023 konnte das DSi auf der Jahrestagung der World 
Taxpayers Associations detailliert über den Fortschritt bei der Ab-
schaffung der kalten Progression berichten und die Hindernisse auf 
dem Weg zu einem „Tarif auf Rädern“ erläutern. 

 Ein weiteres wichtiges Thema innerhalb der Institutsarbeit ist 
die Reform der Grundsteuer, bei der Michael Ehrentreich  
(Foto, rechts) aktiv war und bleibt. Der steuerpolitische DSi-Refe-
rent stand BdSt-Präsident Reiner Holznagel (Mitte) z.B. im Live-Talk 
bei BILD TV zur Seite, um Fragen der Zuschauer zu beantworten 
(siehe auch S. 11).

 Das Aufgabenspektrum beinhaltet die umfassende Bearbei-
tung von telefonischen und schriftlichen Anfragen von Mitgliedern 
und Bürgern, die Erstellung und Aktualisierung schriftlicher Infor-
mationsmaterialien, die Mitwirkung bei der Vorbereitung von Mus-
terklagen wie Bescheid-Prüfungen und Musterschreiben für Ein-
sprüche sowie die Pressearbeit. 

 Zudem hat der Landesverband NRW erfolgreich ein Webinar or-
ganisiert, bei dem Herr Ehrentreich zur Grundsteuer und Herr War-
neke zur allgemeinen Arbeit des DSi referiert haben. 

 Gleichzeitig arbeitet der Verband mit den Statistischen 
Landesämtern zusammen, um eine DSi-Datenbank zu den 
Grundsteuereinnahmen und Hebesätzen aller Kommunen 
aufzubauen, um prüfen und nachvollziehen zu können, inwieweit 
das Versprechen der Aufkommensneutralität der Reform 
eingehalten wird.  

 Im Auftrag des DSi hat ein externer Dienstleister die 
Visualisierung und Programmierung eines Online-Tools 
durchgeführt. Dadurch wird es interessierten Bürgern ermöglicht, 
gezielt auf die DSi-Datenbank zuzugreifen. Die Datenbank wird 
voraussichtlich bis Jahresende 2023 mit den aktuellen verfügbaren 
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Informationen aller Kommunen befüllt sein, so dass das Online-
Tool Anfang 2024 nutzbar sein wird. 

 Der Online-Rechner des Instituts zum Steuerzahlergedenktag, 
der seit dem vergangenen Jahr existiert, wurde zum diesjährigen 
Gedenktag am 12. Juli 2023 in aktualisierter Fassung veröffentlicht.

 Im Nachgang zu einem Pressegespräch und weiterer Pressear-
beit erfolgte eine breite Berichterstattung zum Steuerzahlerge-
denktag. 

 Zudem ist die lange Zeit übliche Methodenkritik zum Erliegen 
gekommen. Erwähnenswert ist, dass selbst ein langjähriger Kritiker 
aus den Reihen des DIW in einem diesjährigen SWR-Interview die 
Berechnungen zum Steuerzahlergedenktag ausdrücklich als „nicht 
unseriös“ bezeichnet hat. Zudem ist es erstmals gelungen, endlich 
das DSi-Rundschreiben zum Steuerzahlergedenktag als Quelle auf 
Wikipedia im dortigen Artikel zu verankern. 

 Außerdem hat das DSi den neuen Vorschlag des BdSt für einen 
künftigen Einkommensteuertarif erarbeitet, der auf der Klausurta-
gung des AK Steuern im August 2023 formal verabschiedet wurde. 
Der Tarifvorschlag sieht eine spürbare Entlastung für die Mittel-
schicht vor. Um den sogenannten „Mittelstandsbauch“ abzuschwä-
chen, wird vorgeschlagen, die Grenzsteuerkurve so anzupassen, 
dass der Grenzsteuersatz von 35 Prozent erst bei einem 
Jahreseinkommen von 45.000 Euro und der Spitzensteuersatz von 
42 Prozent erst ab 100.000 Euro gilt. Für Topverdiener mit einem 
Jahreseinkommen von 1 Mio. Euro soll ein neuer 

Proportionalsteuersatz von 48 Prozent eingeführt werden. 
Insgesamt würde dieser Vorschlag zu einer Entlastung in Höhe von 
jährlich 30 Mrd. Euro führen. 

 Der Reformvorschlag konnte medial prominent platziert wer-
den; u. a. in der Welt und der Bild sowie im Handelsblatt. Der CDU-
Generalsekretär bezeichnete den BdSt-Vorschlag als mögliche 
„Blaupause“ seiner Partei. 

 Im Übrigen erstellte das DSi im Berichtszeitraum verschiedene 
Musterrechnungen für die Presse sowie andere interessierte Kreise, 
insbesondere in Bezug auf Einkommens-, Energie- und Rentenbe-
steuerung. 

 Als Mitglieder- und Unterstützer-Service wurde zudem ein Rat-
geber aktualisiert, der zeigt, wie sich Aktionäre im Ausland gezahl-
te Quellensteuern erstatten lassen können. Da derzeit auch diesbe-
zügliche Entbürokratisierungsversuche der EU-Kommission laufen, 
hat das DSi eine Kurzstellungnahme verfasst und eingereicht. Dar-
in plädierten wir insbesondere für eine Kleinanleger freundliche 
Fassung der im Entstehen begriffenen EU-Richtlinie für einen EU-
weit vereinheitlichten Prozesses zur Vermeidung von Dividenden-
Doppelbesteuerungen. 

 In Zusammenarbeit mit den Landesverbänden hat das DSi au-
ßerdem den jährlichen Vergleich der Wohnnebenkosten für alle 
Landeshauptstädte erstellt. Dieser Vergleich konnte über das Portal 
von T-Online erfolgreich vermarktet werden.  

 Im Bereich der Haushaltspolitik hat das DSi in diesem Berichts-
zeitraum viele verschiedene Themen behandelt.  

    DSi – Deutsches Steuerzahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler e. V. 
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Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung 

 

von Markus Kasseckert 

 

Der Strukturwandel der Öffentlichkeit beeinflusst auch die Öffentlichkeitsarbeit der Politik. Öffent-

lichkeitswirksame Öffentlichkeitsarbeit muss sich zwangsläufig über die von der Bevölkerung ge-

nutzten und sich wandelnden Kanäle vollziehen. Dabei ist zu erwarten und auch bereits zu beobach-

ten, dass insbesondere die Bundesregierung diese Tätigkeit ausweitet, v. a. indem sie stärker in den 

digitalen Raum vordringt. 

Diese These gibt Anlass für eine tiefergehende Analyse, deren Ergebnisse in der vorliegenden Unter-

suchung dargestellt werden. Ziel der Untersuchung ist es, den Status quo der Öffentlichkeitsarbeit 

der Bundesregierung aufzuarbeiten und mithilfe anschaulicher Beispiele die darin lauernden, peku-

niären und normativen Gefahrenpotenziale für den Steuerzahler aufzudecken und zu diskutieren. 

Begriffsanalyse: Öffentlichkeitsarbeit des Staates 

Kommunikation ist der zentrale Modus Operandi der Politik. Als politische Kommunikation dient sie 

„der Generierung, Formulierung und Artikulation politischer Interessen, ihrer Aggregation zu ent-

scheidbaren Programmen sowie der Durchsetzung und Legitimierung politischer Entscheidungen.“1 

Die Kommunikation mit der Bevölkerung ist das Spielfeld staatlicher Öffentlichkeitsarbeit. Von die-

sem Begriff eingefasst sind „alle staatlichen Kommunikationsmaßnahmen, die an einen personell un-

beschränkten Empfängerkreis adressiert sind und der Herstellung von Öffentlichkeit für den Staat, 

seine Institutionen und seine Tätigkeiten dienen.“2 Insofern sich staatliche Öffentlichkeitsarbeit von-

seiten der amtierenden Regierung vollzieht, kann auch von Regierungskommunikation gesprochen 

werden. 

Franco Delle Donne definiert Regierungskommunikation als „[d]ie strategische Verwendung politi-

scher Botschaften seitens der Regierung, um die Bevölkerung zu informieren und ihr Regierungs-

handeln zu legitimieren.“3 Demnach hat Öffentlichkeitsarbeit sowohl eine verständigungsorientier-

te, demokratietheoretische Dimension, indem sie der Information und Aufklärung der Bürger dient 

als auch eine strategische, machttheoretische Dimension, insofern sie die Legitimität der Regierung 

und ihres Handelns herstellen bzw. stützen soll. 

 
 
 

 

 
1 Donges, Patrick; Jarren, Ottfried (2022), S. 9. 

2 Drefs, Felix (2019), S. 272. 

3 Delle Donne, Franco (2019), S. 42. 
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Das DSi-Kompakt Nr. 54 befasst sich mit der Öffentlichkeitsarbeit 
der Bundesregierung und hat breite Medienaufmerksamkeit bis 
hin zur Süddeutschen Zeitung und Welt erhalten.  

 Dieses Kompakt war auch Grundlage für das diesjährige 
Schwerpunktkapitel des BdSt-Schwarzbuchs. Außerdem hat das 
DSi mehrere Bundes- und EU-Fälle zum Schwarzbuch beigetragen. 
Insbesondere das Schwerpunktkapitel hat eine vergleichsweise 
große Beachtung in der Presse gefunden.  
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ZUR DISKUSSION GESTELLT

Matthias Warneke
Abbau der kalten Progression institutionalisieren  
statt zerreden!

Die kalte Progression ermöglicht dem Fiskus in ge-
wisser Weise einen »ganz legalen Steuertrick«, um 
systematisch und weitgehend unbemerkt Steuermehr-
einnahmen zu erzielen. Insofern war es ein finanzpo-
litischer Durchbruch, als der damalige Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble im Mai 2015 ankündigte, 
die kalte Progression abbauen zu wollen. Tatsächlich ist dann erstmals im Einkommensteu-

ertarif 2016 die Inflation zugunsten der Steuerzahler 
berücksichtigt worden. Auch in den Folgejahren hat 
der Gesetzgeber den Steuertarif indexiert und da-
mit die kalte Progression regelmäßig gedämpft. Wäre 
dies nicht geschehen und hätte der Gesetzgeber im 
Zeitraum 2016 bis 2022 lediglich wie in den Vorjah-
ren den steuerlichen Grundfreibetrag erhöht, wären 
nach Schätzungen des Deutschen Steuerzahlerinsti-
tuts (DSi) Steuermehreinnahmen in der Größenord-
nung von mehr als 40 Mrd. Euro die Folge gewesen 
(Warneke 2021).

Insofern konnte es nicht überraschen, dass sich 
im Laufe des Jahres 2022 die politischen Diskussionen 
intensivierten, ob am Abbau der kalten Progression 
weiter festgehalten werden solle. Aus fiskalischer Per-
spektive ist es eben verlockend, zum »ganz legalen 
Steuertrick« der kalten Progression zurückzukehren. 
In Zeiten hoher Inflationsraten gilt das selbstverständ-
lich umso mehr, weil besonders hohe Steuermehrein-
nahmen locken.

LEISTUNGSFÄHIGKEITSPRINZIP ALS REALPRINZIP
Doch gerade jetzt gilt es, prinzipienfest zu bleiben! 
Schließlich steht bei der kalten Progression nicht 
irgendein finanzwissenschaftliches Prinzip der Be-
steuerung auf dem Spiel, sondern ein ganz zentra-
les: das Prinzip der individuellen wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. 

Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip muss sich an re-
alen Werten orientieren (Seer 2019). Das liegt auf der 
Hand. Denn wenn sich beispielsweise das Einkommen inflationsbedingt verdoppelt, bedeu-tet dies selbstverständlich keine Verdopplung der wirtschaftli-chen Leistungsfähigkeit des Be-treffenden. Nur bei real steigen-den Einkommen, bei wachsen-der Leistungsfähigkeit also, lässt sich eine höhere Besteuerung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigen. 

Genau hier setzt konsequen-terweise der Abbau der kalten Pro-

gression an. Ziel dabei ist es, den Durchschnittssatz 
der Einkommensteuer für ein lediglich nominal gestie-
genes, aber real unverändertes Einkommen konstant 
zu halten. Zur mathematischen Umsetzung sind dem-
entsprechend die Tarifeckwerte sowie die Koeffizien-
ten und Konstanten der Einkommensteuer-Tarifformel 
mit der gewählten Inflationsrate zu indexieren. Im 
Ergebnis werden im Jahresvergleich konstante Real-
einkommen gleich hoch besteuert. Im Falle konstan-
ter Realeinkommen verhindert also der Abbau der 
kalten Progression einen realen Einkommensverlust 
»nach Steuern«.

Falls hingegen das Realeinkommen steigt, steigt 
die Leistungsfähigkeit und deshalb – trotz des Abbaus 
der kalten Progression – der Durchschnittssteuersatz. 
Er wächst allerdings nicht so stark, wie dies ohne den 
Abbau der kalten Progression geschehen würde. Im 
Regelfall eines stärker als die Preise wachsenden 
Nominaleinkommens stellt der Abbau der kalten 
Progression somit sicher, dass das Realeinkommen 
nach Steuern – aber durchaus auch die Einkommen- 
steuereinnahmen – ansteigen können. Somit wird  
eine prinzipientreue und faire Besteuerung ge-
währleistet. Der Fiskus verzichtet auf inflations-
bedingte Steuermehreinnahmen, partizipiert aber 
an einer real gestiegenen Leistungsfähigkeit der 
Einkommensteuerzahler. Kurzum: Der Abbau der kalten Progression und 

damit die Berücksichtigung der Inflation zugunsten 
der Steuerzahler sind ein finanzwissenschaftliches 
Gebot, um dem Realprinzip der Leistungsfähigkeit 
gerecht zu werden.

UNZULÄSSIGE STEUERMEHREINNAHMEN
Finanzwissenschaftliche Gebote stehen allerdings  
oft in einem Zielkonflikt mit politökonomischen Er-
wägungen. Das trifft auch auf das Problem der kalten 
Progression zu. Eine Tarifindexierung entsprechend 
der Inflation führt aus rein fiskalischer Sicht zweifellos 
zu geringeren Steuereinnahmen, ohne dass dies zu 
Beifallsstürmen in der Wählerschaft führt. Ein Reformverzicht, der dann Steuermehreinnah-

men und damit neue Ausgabenprogramme für Wäh-
lerzielgruppen ermöglichen würde, ist politstrategisch 
attraktiver. Insofern können Regierungskoalitionen 
schnell geneigt sein, beim Abbau der kalten Progres-
sion entsprechend zögerlich zu sein. Genau das war 
im vergangenen Jahr zu beobachten. Die 2022 be-
schlossene Tarifreform 2023/2024 war alles andere 
als ein parlamentarischer Selbstläufer wie in den 
Jahren zuvor, als auf Basis der zweijährlichen Pro-

ist wissenschaftlicher Leiter des DSi – Deutsches Steuer-zahlerinstitut des Bundes der Steuerzahler.

Matthias Warneke 

ZUM INHALT

 Zum Thema Staatsleistungen konnte der haushaltspolitische 
DSi-Referent Markus Kasseckert in einem Beitrag des ARD-Maga-
zins Kontraste kritisch Stellung nehmen. 
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Doch gerade jetzt gilt es, prinzipienfest zu bleiben! 

Schließlich steht bei der kalten Progression nicht 

irgendein finanzwissenschaftliches Prinzip der Be-

steuerung auf dem Spiel, sondern ein ganz zentra-

les: das Prinzip der individuellen wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit. 

Dieses Leistungsfähigkeitsprinzip muss sich an re-

alen Werten orientieren (Seer 2019). Das liegt auf der 

Hand. Denn wenn sich beispielsweise das Einkommen 

inflationsbedingt verdoppelt, bedeu-

tet dies selbstverständlich keine 

Verdopplung der wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit des Be-

treffenden. Nur bei real steigen-

den Einkommen, bei wachsen-

der Leistungsfähigkeit also, lässt 

sich eine höhere Besteuerung mit 

dem Leistungsfähigkeitsprinzip 

rechtfertigen. 

Genau hier setzt konsequen-

terweise der Abbau der kalten Pro-

gression an. Ziel dabei ist es, den Durchschnittssatz 

der Einkommensteuer für ein lediglich nominal gestie-

genes, aber real unverändertes Einkommen konstant 

zu halten. Zur mathematischen Umsetzung sind dem-

entsprechend die Tarifeckwerte sowie die Koeffizien-

ten und Konstanten der Einkommensteuer-Tarifformel 

mit der gewählten Inflationsrate zu indexieren. Im 

Ergebnis werden im Jahresvergleich konstante Real-

einkommen gleich hoch besteuert. Im Falle konstan-

ter Realeinkommen verhindert also der Abbau der 

kalten Progression einen realen Einkommensverlust 

»nach Steuern«.

Falls hingegen das Realeinkommen steigt, steigt 

die Leistungsfähigkeit und deshalb – trotz des Abbaus 

der kalten Progression – der Durchschnittssteuersatz. 

Er wächst allerdings nicht so stark, wie dies ohne den 

Abbau der kalten Progression geschehen würde. Im 

Regelfall eines stärker als die Preise wachsenden 

Nominaleinkommens stellt der Abbau der kalten 

Progression somit sicher, dass das Realeinkommen 

nach Steuern – aber durchaus auch die Einkommen- 

steuereinnahmen – ansteigen können. Somit wird  

eine prinzipientreue und faire Besteuerung ge-

währleistet. Der Fiskus verzichtet auf inflations-

bedingte Steuermehreinnahmen, partizipiert aber 

an einer real gestiegenen Leistungsfähigkeit der 

Einkommensteuerzahler. 

Kurzum: Der Abbau der kalten Progression und 

damit die Berücksichtigung der Inflation zugunsten 

der Steuerzahler sind ein finanzwissenschaftliches 

Gebot, um dem Realprinzip der Leistungsfähigkeit 

gerecht zu werden.

UNZULÄSSIGE STEUERMEHREINNAHMEN

Finanzwissenschaftliche Gebote stehen allerdings  

oft in einem Zielkonflikt mit politökonomischen Er-

wägungen. Das trifft auch auf das Problem der kalten 

Progression zu. Eine Tarifindexierung entsprechend 

der Inflation führt aus rein fiskalischer Sicht zweifellos 

zu geringeren Steuereinnahmen, ohne dass dies zu 

Beifallsstürmen in der Wählerschaft führt. 

Ein Reformverzicht, der dann Steuermehreinnah-

men und damit neue Ausgabenprogramme für Wäh-

lerzielgruppen ermöglichen würde, ist politstrategisch 

attraktiver. Insofern können Regierungskoalitionen 

schnell geneigt sein, beim Abbau der kalten Progres-

sion entsprechend zögerlich zu sein. Genau das war 

im vergangenen Jahr zu beobachten. Die 2022 be-

schlossene Tarifreform 2023/2024 war alles andere 

als ein parlamentarischer Selbstläufer wie in den 

Jahren zuvor, als auf Basis der zweijährlichen Pro-

ist wissenschaftlicher Leiter 

des DSi – Deutsches Steuer-

zahlerinstitut des Bundes der 

Steuerzahler.

Matthias Warneke 

ZUM INHALT

Das BdSt-Sparbuch 

für den Bundeshaushalt 2023

 Wie in den Vorjahren hat das DSi konkrete 
Einsparmöglichkeiten im Bundeshaushalt für das BdSt-Sparbuch 
identifiziert und recherchiert.

 Das DSi-Kompakt Nr. 55 zur Notlagenregelung in den Schulden-
bremsen der Länder diente unter anderem als Grundlage für DSi-
Beiträge auf dem INSM-ÖkonomenBlog.  

 Ein weiterer Beitrag auf dem INSM-ÖkonomenBlog basiert zu-
dem auf dem DSi-Kompakt Nr. 51 (Sondervermögen des Bundes). 
Zudem haben wir in einem umfangreichen Gastbeitrag im Magazin 
„Wohlstand für Alle“ der Ludwig-Ehrhard-Stiftung die Problematik 
der Sondervermögen öffentlich gemacht. 

 Außerdem erschienen mehrere „One-Pager“ in unserer neuen 
Publikationsreihe „DSi-Impuls“, u. a. zur Nachhaltigkeitslücke in der 
gesetzlichen Rentenversicherung, zur Tilgungsillusion der 
Schuldenbremse und zu den Staatsleistungen an die Kirchen. 

 Darüber hinaus hat Markus Kasseckert in der Zeitschrift für 
Parlamentsfragen eine kritische Analyse der Ruhebezüge der 
Bundespräsidenten veröffentlichen können:

 Konstruktiv-kritisch begleitet das DSi weiterhin das Themenfeld 
Struktur und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Bestehende DSi-Forderungen (insbesondere Einsparungen durch 
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Begrenzung bei kostspieligen Unterhaltungs- und Sportsendungen 
und bei der Zahl der Rundfunkanstalten) fanden Eingang in einen 
diesbezüglichen Antrag auf dem FDP-Bundesparteitag, dem mehr-
heitlich zugestimmt wurde. 
 Unsere Vorschläge konnte Herr Kasseckert zudem in einem 
Gastbeitrag für das Magazin „wisu“ darlegen. 

 Im Übrigen wurde ein DSi-Kompakt Nr. 56 zum Reformbedarf 
bei den Landesmedienanstalten erarbeitet und veröffentlicht.  

 Erwähnenswert ist schließlich, dass das DSi-Kompakt 41 zum 
Reformbedarf im Bereich der Regionalflughäfen weiterhin auf jour-
nalistisches Interesse stößt. 

 So hat der Hessische Rundfunk anlässlich des 10. Jahrestages 
der Eröffnung des Flughafens Kassel/Calden im April 2023 eine 

große TV-Reportage gesendet. Darin konnte das DSi seine Kritik an 
der Subventionierung und Aufrechterhaltung dauerhaft defizitärer 
Staatsunternehmen untermauern.

 Im DSi-Rundschreiben 2/2023 analysierte das Institut kritisch 
die Bundessubventionen im Wasserstoffbereich. Im Ergebnis for-
derten wir den sofortigen Stopp der Subventionen im Pkw-Bereich 

wegen fehlender technischer Effizienz und ökologischer Wirksam-
keit. Die DSi-Forderungen wurden in der Welt exklusiv medial ver-
marktet und dann auch von anderen Medien aufgegriffen.  

 Abschließend ist zu berichten, dass das Institut personalbe-
dingt viele interne Umstrukturierungen im Jahresverlauf vorzuneh-
men hatte. Michael Ehrentreich unterstützt seit Mai 2023 die BdSt-
Steuerabteilung vollumfänglich sowie seit Oktober 2023 einige 
BdSt-Landesverbände gemäß individueller Vereinbarung. 

 Die Stelle des persönlichen Referenten des BdSt-Präsidenten 
und DSi-Vorstandsvorsitzenden ist seit Mai 2023 vakant. 

 Zudem sind zwei Assistenz-Stellen krankheitsbedingt seit März 
bzw. ruhestandsbedingt seit Januar 2022 unbesetzt. 

Ei
ge

ne
r S

cr
ee

ns
ho

t v
on

 „H
es

sis
ch

e 
Ru

nd
fu

nk
“

57

DSi - Forschung für den BdSt  


